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Beschluss 

der Stadtverordnetenversammlung 
 
 

KVV Kasseler Verkehrs- u. Versorgungs-GmbH 
Konsolidierungsvertrag 2008 - 2012 
Vorlage des Magistrats 
- 101.16.961 - 
 
 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. „Dem Konsolidierungsvertrag 2008 – 2012 zwischen der Stadt Kassel und der 
Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH wird nach Maßgabe des 
beigefügten Vertragsentwurfs (Anlage 1) zugestimmt. 

 
2. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung des Beschlusses 

erforderlichen Erklärungen in der jeweils rechtlich gebotenen Form 
rechtsverbindlich abzugeben. Die Ermächtigung umfasst auch die Vornahme 
etwaiger redaktioneller Ergänzungen, Änderungen, Streichungen oder 
Klarstellungen.“ 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: Kasseler Linke.ASG, Stadtverordnete Yildirim 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. KVV Kasseler Verkehrs- u. Versorgungs-
GmbH, Konsolidierungsvertrag 2008 - 2012, 101.16.961, wird 
zugestimmt. 

 
 

 Änderungsantrag Fraktion Kasseler Linke.ASG 
 
Als weiterer Punkt wird die Passage aufgenommen: 
 
3. In den Konsolidierungsvertrag wird der Inhalt des Beschlusses der 

Stadtverordnetenversammlung „Städtische Werke stärken“ (101.16.581 
beschlossen am 3.9.2007 in der Stadtverordnetenversammlung) eingearbeitet. 

 



 
 

 
Beschluss der 24. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 16.06.2008 Seite 2 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: Kasseler Linke. ASG, Stadtverordnete Yildirim 
Ablehnung: SPD, CDU, B90/Grüne, FDP 
Enthaltung: Stadtverordneter Häfner 
den  

Beschluss 
 

Der Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG zum Antrag des 
Magistrats betr. KVV Kasseler Verkehrs- u. Versorgungs-GmbH 
Konsolidierungsvertrag 2008 - 2012, 101.16.961, wird abgelehnt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jürgen Kaiser     Heidi Woelk 
Stadtverordnetenvorsteher   Schriftführerin 


